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Bekanntmachung über das Inkraft-
treten der Satzung zur Durchführung 
der Vorschriften gemäß § 84 Abs. 8 

Medienstaatsvertrag zur leichten 
Auffindbarkeit von privaten  

Angeboten 
 

(Public-Value-Satzung) 
 
 
Die Satzung zur Durchführung der Vor-
schriften gemäß § 84 Abs. 8 Medien-
staatsvertrag zur leichten Auffindbarkeit 
von privaten Angeboten (Public-Value-
Satzung) vom 15. Juli 2021 (AMBl S. 66) 
ist am 1. September 2021 in Kraft getre-
ten. 
 
 
München, den 21. Oktober 2021  
 
 
Dr. Thorsten Schmiege  
     - Präsident -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übereinstimmende Satzung der Lan-
desmedienanstalten zur Deckung 
der notwendigen Ausgaben der  
Organe nach § 104 Absatz 2 des  

Medienstaatsvertrags und zur Erfül-
lung der Gemeinschaftsaufgaben 

 
(Finanzierungssatzung – FS) 

 
Vom 21. Oktober 2021 

 
Aufgrund von § 104 Abs. 10 Satz 4 Medi-
enstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. 
April 2020 (GVBl. S. 450, BayRS 02-33-
S) und nach Maßgabe des Vertrages über 
die Zusammenarbeit der Arbeitsgemein-
schaft der Landesmedienanstalten in der 
Bundesrepublik Deutschland (ALM) – 
ALM-Statut – in der jeweils geltenden 
Fassung erlässt die Bayerische Landes-
zentrale für neue Medien (Landeszent-
rale) übereinstimmend mit den übrigen 
Landesmedienanstalten die folgende Sat-
zung: 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
Die Landesmedienanstalten decken die 
notwendigen Ausgaben für die personel-
len und sachlichen Mittel der Organe nach 
§ 104 Abs. 2 MStV sowie für die übrigen 
Gemeinschaftsaufgaben nach § 2 des 
ALM-Statutes. 
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§ 2 
Gemeinsame Geschäftsstelle,  
Beauftragter für den Haushalt 

 
(1) 1Zur Aufgabenerfüllung ist eine Ge-
meinsame Geschäftsstelle mit Sitz in Ber-
lin eingerichtet. 2Näheres regelt das ALM-
Statut. 
 
(2) 1Der Gemeinsamen Geschäftsstelle 
obliegt die Umsetzung (Ausführung, Voll-
zug und Abrechnung) des Gesamtwirt-
schaftsplans der ALM GbR nach Maßgabe 
dieser Satzung und in Abstimmung mit 
dem/der nach § 6 Abs. 2 des ALM-Statu-
tes gewählten Beauftragten für den Haus-
halt (BfH). 2Der/die BfH ist für die ALM so-
wie für die ALM als Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts zur Abwicklung des Wirt-
schaftsplans/Haushalts bevollmächtigt. 
3Die Gemeinsame Geschäftsstelle kann 
sich mit Zustimmung des/der BfH der Zu-
arbeit Dritter bedienen. 
 

§ 3 
Gesamtwirtschaftsplan 

 
(1) Die von den Organen jeweils aufge-
stellten Einzelwirtschaftspläne nach § 104 
Abs. 10 MStV werden von dem/der BfH 
gemeinsam mit den sonstigen Gemein-
schaftskosten in einem Gesamtwirt-
schaftsplan der ALM GbR zusammenge-
fasst. 
 
(2) Der Gesamtwirtschaftsplan und die 
Einzelwirtschaftspläne müssen den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit entsprechen. 
 

(3) Der Gesamtwirtschaftsplan enthält die 
voraussichtlichen Ausgaben (Personal-, 
Sach-, und sonstige Ausgaben) für das 
folgende Rechnungsjahr. Rechnungsjahr 
des Gesamtwirtschaftsplanes ist das Ka-
lenderjahr. 
 
(4) Als Einnahmen sind im Gesamtwirt-
schaftsplan die Zuführungen an die ALM 
GbR durch die Landesmedienanstalten 
vorzusehen.  
 
(5) 1Die Aufstellung und der Vollzug des 
Gesamtwirtschaftsplanes erfolgt in Anleh-
nung an das Haushaltsrecht des Landes 
Berlin. 2Durch den Gesamtwirtschaftsplan 
und die Anmeldungen der Organe nach 
§ 104 Abs. 2 MStV werden Ansprüche und 
Verbindlichkeiten weder begründet noch 
aufgehoben. 
 
(6) 1Der/die BfH legt den Gesamtwirt-
schaftsplan spätestens bis zum 15. Sep-
tember eines Jahres vor. 2Gesamtwirt-
schaftsplan und Finanzierungsschlüssel 
werden nach § 1 ALM-Statut einstimmig 
beschlossen. 
 
(7) 1Den für die Landesmedienanstalten 
zuständigen Landesrechnungshöfen ist 
ein Prüfungsrecht eingeräumt. 2Näheres 
regelt eine Vereinbarung mit den Landes-
rechnungshöfen. 
  

§ 4 
Finanzierung der ALM GbR 

 
1Jeder Gesellschafter (§ 1 ALM-Statut) 
trägt zur Finanzierung im Rahmen eines 
jährlich zu beschließenden Finanzierungs-
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schlüssels bei und haftet im Innenverhält-
nis nur in diesem Umfang. 2Der Finanzie-
rungsschlüssel bestimmt sich aus dem 
Verhältnis des der jeweiligen Landesme-
dienanstalt zustehenden Anteils am Auf-
kommen aus dem Rundfunkbeitrag zum 
Gesamtaufkommen. 3Daneben werden 
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren zur 
Finanzierung herangezogen.  
 

§ 5 
Zuführungen 

 
(1) 1Zur Deckung der notwendigen Aus-
gaben insbesondere im Zusammenhang 
mit den Organen nach § 104 Abs. 2 MStV 
leisten die zuständigen Landesmedienan-
stalten Zahlungen aus ihrem Anteil nach 
§ 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
rechnerisch in Höhe von 75 von Hundert 
der nach § 2 Absatz 3 der Satzung zur Er-
hebung von Kosten im Bereich der Auf-
sicht über bundesweit ausgerichtete Me-
dien festgelegten Gebühren an die ALM 
GbR (Zuführungen). 2Die um die Zufüh-
rungen nach Satz 1 geminderten notwen-
digen Ausgaben werden durch Leistungen 
aller Landesmedienanstalten an die ALM 
GbR gedeckt. 3Die Höhe der Zuführungen 
nach Satz 2 bemisst sich nach dem ge-
mäß § 4 jährlich festzulegenden Finanzie-
rungsschlüssel. 
 
(2) 1Soweit Zuführungen nach Absatz 1 
Satz 1 die notwendigen Ausgaben für das 
laufende Rechnungsjahr übersteigen, 
sind sie zur Deckung der im Folgejahr 
notwendigen Ausgaben zu übertragen. 
2Soweit Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 
die notwendigen Ausgaben für das lau-

fende Rechnungsjahr übersteigen, wer-
den sie grundsätzlich in das neue Haus-
haltsjahr übertragen. 3Zinseinnahmen 
können auch zur Deckung der notwendi-
gen Ausgaben im Folgejahr verwendet 
werden. 
 
(3) 1Die Beträge für die regelmäßigen 
notwendigen Ausgaben werden den Lan-
desmedienanstalten von der ALM GbR 
mitgeteilt und von den Landesmedienan-
stalten in Abschlägen innerhalb von zwei 
Wochen nach Absendung der Mitteilung 
geleistet. 2Das Nähere wird in Anwen-
dungsbestimmungen festgelegt. 3Im Üb-
rigen erfolgen die Zuführungen nach Be-
darf. 4Die ALM GbR ist berechtigt, von den 
Landesmedienanstalten Abschlagszahlun-
gen zu fordern, soweit der Kassenstand 
den Betrag von EUR 300.000 unterschrei-
tet. 
 
(4) 1Zum 1. Oktober des Rechnungsjah-
res teilt die ALM GbR den Landesmedien-
anstalten die voraussichtlich im Rech-
nungsjahr noch erforderlichen Zuführun-
gen mit. 2Zum 1. Dezember des Rech-
nungsjahres ruft sie die dann voraussicht-
lich noch erforderlichen Zuführungen ab. 
 
(5) 1Nachbewilligungen sind nur zulässig, 
wenn für die beabsichtigte Mehrausgabe 
Deckung durch entsprechende Minder-
ausgaben innerhalb des Gesamtwirt-
schaftsplans möglich ist. 2Sie sind von 
dem/der BfH gegenzuzeichnen. 
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§ 6 
Rechtsgeschäfte 

 
(1) Die ALM GbR geht im Rahmen des Ge-
samtwirtschaftsplans entsprechende 
rechtsgeschäftliche Verpflichtungen ein.  
 
(2) Soweit Verpflichtungen nach Absatz 1 
sachlich die Arbeit der Organe nach § 104 
Abs. 2 MStV betreffen, bedarf es für 
Rechtsgeschäfte mit einem Volumen von 
bis zu EUR 25.000 der Zustimmung 
des/der BfH, über EUR 25.000 zusätzlich 
eines Beschlusses des jeweiligen Organs 
nach § 104 Abs. 2 MStV.  
 
(3) 1Soweit Verpflichtungen nach Absatz 
1 sachlich sonstige Gemeinschaftsaufga-
ben betreffen, entscheidet über Aufwen-
dungen mit einem Volumen von bis zu 
EUR 25.000 der/die ALM-Vorsitzende  
oder der/die BfH. 2Über EUR 25.000 be-
darf es zusätzlich eines Beschlusses der 
Gesellschafter.  
 
(4) 1Der/die ALM-Vorsitzende kann 
dem/der Leiter/in der Gemeinsamen Ge-
schäftsstelle und weiteren Personen all-
gemein oder im Einzelfall schriftliche Un-
tervollmacht erteilen. 2Im Übrigen kann 
der/die Leiter/in der Gemeinsamen Ge-
schäftsstelle Rechtsgeschäfte bis zu EUR 
10.000 tätigen. 
 

§ 7 
Rechnungslegung 

 
(1) 1Die Abrechnung der Einzelwirt-
schaftspläne der Organe nach § 104 Abs. 
2 MStV erfolgt im Rahmen der Rech-
nungslegung der ALM GbR. 2Die ALM GbR 

stellt jährlich einen Jahresabschluss nach 
den Grundsätzen der Kameralistik nach 
LHO auf. 
 
(2) Der Jahresabschluss ist jährlich von 
einer Wirtschaftsprüferin oder einem 
Wirtschaftsprüfer, die oder den die Ge-
sellschafterversammlung der ALM GbR 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder bestellt, zu prüfen.  
 
(3) Den Jahresabschluss und den Prüfbe-
richt der Wirtschaftsprüferin oder des 
Wirtschaftsprüfers legt die/der BfH der 
Gesellschafterversammlung der ALM GbR 
bis zum 30. Juni des neuen Rechnungs-
jahres vor, die mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln ihrer Mitglieder über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und 
die Entlastung der/des Vorsitzenden der 
ALM GbR und der/des BfH beschließt. 
 
(4) Der Jahresabschluss wird auf den In-
ternetseiten der ALM GbR veröffentlicht.  
 

§ 8 
Beschäftigte 

 
(1) 1Arbeitsverträge mit den Beschäftig-
ten der Gemeinsamen Geschäftsstelle 
werden von dem/der ALM-Vorsitzenden 
im Namen und auf Rechnung der ALM 
GbR geschlossen. 2Der/die ALM-Vorsit-
zende kann den/die BfH insoweit ermäch-
tigen. 3Die Besetzung von Personalstellen 
ist nur zulässig im Rahmen des Stellen-
planes, der dem Gesamtwirtschaftsplan 
beizufügen ist. 
 
(2) 1Dienst- und Arbeitsverhältnissen sind 
der Tarifvertrag für den öffentlichen 
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Dienst der Länder (TV-L) in der Fassung 
des Landes Berlin und die diesen ergän-
zenden, ändernden oder ersetzenden Ta-
rifverträge zugrunde zu legen. 2Im Übri-
gen gelten die arbeits- und dienstrechtli-
chen Bestimmungen des Landes Berlin. 
3Außertarifliche Eingruppierungen sind in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig.  
 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) 1Diese Satzung tritt am 1. Dezember 
2021 in Kraft. 2Sind bis zum 30. Novem-
ber 2021 übereinstimmende Satzungen 
nicht von allen Landesmedienanstalten 
erlassen und veröffentlicht worden, wird 
diese Satzung gegenstandslos. 3Der Vor-
sitzende der Direktorenkonferenz der 
Landesmedienanstalten (DLM) veröffent-
licht im Internetauftritt unter der Dach-
marke „die medienanstalten“, ob alle Lan-
desmedienanstalten innerhalb der Frist 
des Satzes 2 übereinstimmende Satzun-
gen erlassen und veröffentlicht haben. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur De-
ckung der notwendigen Ausgaben/Auf-
wendungen der Organe nach § 35 Absatz 
2 des Rundfunkstaatsvertrags und zur Er-
füllung der Gemeinschaftsaufgaben (Fi-
nanzierungssatzung – FS) in der Fassung 
vom 14. November 2018 außer Kraft. 
 
München, den 21. Oktober 2021  
 
 
Dr. Thorsten Schmiege  
     - Präsident -   
 
 

Gemeinsame Richtlinie der Landes-
medienanstalten über die Berufung, 
Zusammensetzung und Verfahrens-
weise von Programmbeiräten nach  

§ 66 MStV  
 

(Programmbeiratsrichtlinie – PBR) 
 

Vom 21. Oktober 2021 
 

Aufgrund von § 67 Medienstaatsvertrag 
(MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVBl. 
S. 450, BayRS 02-33-S) erlässt die Baye-
rische Landeszentrale für neue Medien 
(Landeszentrale) übereinstimmend mit 
den übrigen Landesmedienanstalten fol-
gende Richtlinie über die Berufung, Zu-
sammensetzung und Verfahrensweise 
von Programmbeiräten nach § 66 MStV:  
 

1. 
Präambel 

 
Die Einrichtung eines Programmbeirats ist 
eine der vielfaltsichernden Maßnahmen 
nach dem Medienstaatsvertrag.  
 
Hat ein Unternehmen mit den ihm zure-
chenbaren Programmen vorherrschende 
Meinungsmacht erlangt, kann die zustän-
dige Landesmedienanstalt durch die Kom-
mission zur Ermittlung der Konzentration 
im Medienbereich (KEK) nach § 60 Abs. 4 
Nr. 3 MStV die Einrichtung eines Pro-
grammbeirats als Maßnahme zur Vermei-
dung des Widerrufs von Zulassungen vor-
schlagen.  
 
Da die Einrichtung eines Programmbeirats 
bei bundesweiten Veranstaltern als viel-
faltsichernde Maßnahme bundesweite 
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Wirkung entfaltet, sollen diese Richtlinien 
einheitliche Maßstäbe insbesondere für 
Berufung und Zusammenarbeit des Pro-
grammbeirats gewährleisten.  

 
2. 

Zusammensetzung des Programm-
beirates, Berufung seiner Mitglieder 

 

§ 66 Abs. 1 und 2 MStV  

(1) 1Der Programmbeirat hat die 
Programmverantwortlichen, die Ge-
schäftsführung des Programm-
veranstalters und die Gesellschafter bei 
der Gestaltung des Programms zu 
beraten. 2Der Programmbeirat soll durch 
Vorschläge und Anregungen zur 
Sicherung der Meinungsvielfalt und 
Pluralität des Programms (§ 59) 
beitragen. 3Mit der Einrichtung eines 
Programmbeirats durch den Veranstalter 
ist dessen wirksamer Einfluss auf das 
Fernsehprogramm durch Vertrag oder 
Satzung zu gewährleisten. 

(2) 1Die Mitglieder des Programmbeirats 
werden vom Veranstalter berufen. 2Sie 
müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
gesellschaftlichen Gruppen in ihrer 
Gesamtheit die Gewähr dafür bieten, dass 
die wesentlichen Meinungen in der 
Gesellschaft vertreten sind. 

 
2.1 
Dem Programmbeirat müssen mindes-
tens sieben, ihm sollen höchstens 13 Mit-
glieder angehören.  
 
 
 
 

2.2 
In dem Programmbeirat ist je ein Vertre-
ter aus den Bereichen Kirchen, Gewerk-
schaften, Arbeitgeber, Kunst und Kultur, 
Erziehungs- und Bildungswesen zu beru-
fen. Weitere Vertreter können aus den 
Bereichen Kinderschutz und Jugendar-
beit, Naturschutz, Sport, freie Wohl-
fahrtsverbände oder Verbraucherschutz 
berufen werden.  
 
2.3 
Der Veranstalter bestimmt die entsen-
dungsberechtigten Gruppen in Gesell-
schaftsvertrag oder Satzung konkret nach 
ihrer Organisationsbezeichnung.  
 
2.4 
Die Mitglieder werden durch die nach Zif-
fer 2.2 berechtigte Gruppe vorgeschla-
gen.  
 
2.5 
Über die Berufung der Mitglieder des Pro-
grammbeirats entscheidet die Gesell-
schafterversammlung des Veranstalters 
oder das Kontrollorgan über die Ge-
schäftsführung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen.  
 
2.6 
Die Mitglieder des Programmbeirats sol-
len über Sachkunde im Medienbereich 
verfügen. Auf eine angemessene Beteili-
gung von Frauen und Männern ist hinzu-
wirken.  
 
2.7 
Als Mitglied darf nicht berufen werden, 
wer beim Veranstalter, bei den unmittel-
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bar oder mittelbar Beteiligten, bei öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder 
bei Landesmedienanstalten Mitglied eines 
Organs ist, zu ihnen in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis steht, sonst von ihnen 
abhängig oder an ihnen beteiligt ist oder 
sonst die Besorgnis der Befangenheit be-
gründet. Dem Programmbeirat sollen 
nicht angehören Mitglieder gesetzgeben-
der Körperschaften und Mitglieder der 
Bundes- oder einer Landesregierung.  
 
2.8 
Die Berufung eines vorgeschlagenen Mit-
glieds kann nur bei begründeten Zweifeln 
an dessen Eignung oder aus Gründen, die 
sich aus Ziffer 2.7 ergeben, abgelehnt 
werden.  
 
2.9 
Tritt nach der Berufung zum Mitglied des 
Programmbeirats ein Hinderungsgrund 
nach Ziffer 2.7 Satz 1 ein, so scheidet das 
Mitglied aus. Für den Rest der Amtszeit ist 
ein Mitglied nach Maßgabe der vorstehen-
den Regelungen zu berufen.  
 
2.10 
Der Programmbeirat ist für mindestens 
drei Jahre, höchstens aber für fünf Jahre 
einzurichten. Seine Tätigkeitsperiode en-
det vorzeitig, sobald nach § 60 Abs. 4 
MStV festgestellt wird, dass der Pro-
grammbeirat als vielfaltsichernde Maß-
nahme entbehrlich ist oder die rundfunk-
rechtliche Zulassung des Veranstalters 
abläuft.  
 
2.11 
Die Mitglieder des Programmbeirates sind 
ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch 

auf angemessene Aufwandsentschädi-
gung.  

 
3. 

Rechte und Verfahrensweise des 
Programmbeirats 

 
§ 66 Abs. 3 bis 6 MStV  

(3) 1Der Programmbeirat ist über alle 
Fragen, die das veranstaltete Programm 
betreffen, durch die Geschäftsführung zu 
unterrichten. 2Er ist bei wesentlichen 
Änderungen der Programmstruktur, der 
Programminhalte, des Programmschemas 
sowie bei programmbezogenen An-
hörungen durch die zuständige Landes-
medienanstalt und bei Programm-
beschwerden zu hören. 

(4) 1Der Programmbeirat kann zur 
Erfüllung seiner Aufgaben Auskünfte von 
der Geschäftsführung verlangen und 
hinsichtlich des Programms oder 
einzelner Beiträge Beanstandungen 
gegenüber der Geschäftsführung 
aussprechen. 2Zu Anfragen und 
Beanstandungen hat die Geschäfts-
führung innerhalb angemessener Frist 
Stellung zu nehmen. 3Trägt sie den 
Anfragen und Beanstandungen zum 
Programm nach Auffassung des Pro-
grammbeirats nicht ausreichend Rech-
nung, kann er in dieser Angelegenheit 
einen Beschluss des Kontrollorgans über 
die Geschäftsführung, sofern ein solches 
nicht vorhanden ist der Gesellschafter-
versammlung, verlangen. 4Eine Ab-
lehnung der Vorlage des Programmbeirats 
durch die Gesellschafterversammlung 
oder durch das Kontrollorgan über die 
Geschäftsführung bedarf einer Mehrheit 
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von 75 vom Hundert der abgegebenen 
Stimmen. 

(5) 1Bei Änderungen der Programm-
struktur, der Programminhalte oder des 
Programmschemas oder bei der 
Entscheidung über Programm-
beschwerden ist vor der Entscheidung der 
Geschäftsführung die Zustimmung des 
Programmbeirats einzuholen. 2Wird diese 
verweigert oder kommt eine Stellung-
nahme binnen angemessener Frist nicht 
zustande, kann die Geschäftsführung die 
betreffende Maßnahme nur mit Zu-
stimmung des Kontrollorgans über die 
Geschäftsführung, sofern ein solches 
nicht vorhanden ist, der Gesellschafter-
versammlung, für die eine Mehrheit von 
75 vom Hundert der abgegebenen 
Stimmen erforderlich ist, treffen. 3Der 
Veranstalter hat das Ergebnis der Be-
fassung des Programmbeirats oder der 
Entscheidung nach Satz 2 der zustän-
digen Landesmedienanstalt mitzuteilen. 

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, 
bei dem ein Programmbeirat eingerichtet 
werden soll, um ein einzelkaufmännisch 
betriebenes Unternehmen, gelten die 
Absätze 4 und 5 mit der Maßgabe, dass 
der Programmbeirat statt der Ge-
sellschafterversammlung oder des 
Kontrollorgans über die Geschäftsführung 
die zuständige Landesmedienanstalt 
anrufen kann, die über die Maßnahme 
entscheidet. 

 
3.1 
Der Programmbeirat wählt aus seiner 
Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden und eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter.  

3.2 
Der Programmbeirat tagt mindestens 
viermal im Jahr. Der Programmbeirat ist 
auf Verlangen seiner Vorsitzenden oder 
seines Vorsitzenden oder eines Drittels 
seiner Mitglieder oder auf Verlangen des 
Veranstalters einzuberufen.  
 
3.3 
Der Programmbeirat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die Fristen, Einladungen, 
Beschlussfähigkeit, Beschlüsse und Wah-
len, Aufstellung und Genehmigung der 
Tagesordnung, Niederschriften und deren 
Genehmigung regelt.  
 
3.4 
Die Beschlussfassung über die Geschäfts-
ordnung oder ihre Änderung bedarf der 
Mehrheit der Mitglieder des Programm-
beirats.  
 
3.5 
Die Geschäftsführung des Veranstalters 
hat die vom Programmbeirat erbetenen 
Auskünfte zu erteilen, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder des Pro-
grammbeirates verlangen.  
 
3.6 
Über Beanstandungen entscheidet der 
Programmbeirat mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder.  
 
3.7 
Im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung 
kann der Veranstalter dem Programmbei-
rat weitere Aufgaben und Rechte übertra-
gen.  
 
 



 

S. 82 

3.8 
Die Geschäftsordnung ist der zuständigen 
Landesmedienanstalt vorzulegen. 
 

4. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am 1. Dezember 
2021 in Kraft. Sind bis zum 30. November 
2021 übereinstimmende Richtlinien nicht 
von allen Landesmedienanstalten erlas-
sen und veröffentlicht worden, wird diese 
Richtlinie gegenstandslos. Der Vorsit-
zende der Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) veröffentlicht 
im Internetauftritt unter der Dachmarke 
„die medienanstalten“, ob alle Landesme-
dienanstalten innerhalb der Frist des Sat-
zes 2 übereinstimmende Richtlinien erlas-
sen und veröffentlicht haben. 
 
Gleichzeitig tritt die Gemeinsame Richtli-
nie der Landesmedienanstalten über die 
Berufung, Zusammensetzung und Ver-
fahrensweise von Programmbeiräten 
nach § 32 RStV (Programmbeiratsrichtli-
nie - PBR) vom 16. Dezember 1997 außer 
Kraft. 
 

München, den 21. Oktober 2021  
 
 
Dr. Thorsten Schmiege  
     - Präsident -   
 

 
 
 
 
 

Gemeinsame Richtlinie der Landes-
medienanstalten zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt durch regionale 

Fenster in Fernsehvollprogrammen 
nach § 59 MStV 

 
(Fernsehfensterrichtlinie – FFR) 

 
Vom 21. Oktober 2021 

 
Aufgrund von § 67 Medienstaatsvertrag 
(MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVBl. 
S. 450, BayRS 02-33-S) erlässt die Baye-
rische Landeszentrale für neue Medien 
(Landeszentrale) übereinstimmend mit 
den übrigen Landesmedienanstalten fol-
gende Richtlinie zur näheren Ausgestal-
tung des § 59 MStV:  

 
Präambel 

 
1Zur Sicherung der Meinungsvielfalt im 
privaten Rundfunk sind in den beiden 
bundesweit verbreiteten reichweiten-
stärksten Fernsehvollprogrammen regio-
nale Fensterprogramme (Regionalpro-
gramme) aufzunehmen, die der aktuellen 
und authentischen Darstellung der Ereig-
nisse des politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Lebens in dem je-
weiligen Land dienen. 2Diese Regionalpro-
gramme werden gleichzeitig nach Maß-
gabe des § 65 Abs. 2 MStV als Sendezeit 
für unabhängige Dritte im Rahmen viel-
faltsichernder Maßnahmen nach § 64 
MStV angerechnet. 3Die Zulassung und 
Organisation solcher Regionalprogramme 
erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen Lan-
desrechts. 4Da die Regionalprogramme 
im Rahmen der Vielfaltsicherung bundes-
weite Wirkung entfalten, gewährleistet 
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diese Richtlinie einheitliche Maßstäbe für 
die Ausgestaltung der Regionalpro-
gramme nach den Vorgaben des § 59 
Abs. 4 MStV.  
 

Anforderungen an Regional- 
programme nach § 59 Abs. 4 MStV 

 
§ 1 

Zeitliche und inhaltliche  
Anforderungen 

 
§ 59 Abs. 4 Satz 1 MStV  
 
In den beiden bundesweit verbreiteten 
reichweitenstärksten Fernsehvollpro-
grammen sind mindestens im zeitlichen 
und regional differenzierten Umfang der 
Programmaktivitäten zum 1. Juli 2002 
nach Maßgabe des jeweiligen Landesre-
chts Fensterprogramme zur aktuellen und 
authentischen Darstellung der Ereignisse 
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens in dem jeweiligen 
Land aufzunehmen. 
 
(1) 1Nach Maßgabe des Landesrechts wa-
ren zum Stichtag 1. Juli 2002 in den bei-
den bundesweit verbreiteten reichweiten-
stärksten Fernsehvollprogrammen fol-
gende Regionalprogramme mit einer 
Dauer von werktäglich 30 Minuten außer 
an Samstagen aufgenommen:  
Bei RTL: Bayern, Hamburg und Schles-
wig-Holstein, Hessen, Niedersachsen und 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
Neckar. 
Bei Sat.1: Bayern, Hamburg und Schles-
wig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hes-
sen, Niedersachsen und Bremen, Nord-
rhein-Westfalen.  

2Außerdem werden in Bayern Regional-
programme mit einer Dauer von jeweils 
60 Minuten am Samstag bei Sat.1 und am 
Sonntag bei RTL aufgenommen. 3Weiter-
gehende landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt.  
 
(2) 1Für die Feststellung der beiden bun-
desweit verbreiteten reichweitenstärks-
ten Fernsehvollprogramme sind die jähr-
lich von der Kommission zur Ermittlung 
der Konzentration im Medienbereich 
(KEK) festgestellten Zuschaueranteile zu-
grunde zu legen. 2Zur Erfüllung der Anfor-
derungen an ein Regionalprogramm ist 
von einer Bruttosendezeit von 30 Minuten 
werktäglich außer an Samstagen auszu-
gehen. 3Von dieser werden sechs Minuten 
maximale Werbedauer (§ 70 Abs. 1 MStV) 
abgezogen. 4Regionale Ausnahmerege-
lungen gemäß § 73 MStV bleiben unbe-
rührt. 5Die danach verbleibende Netto-
sendezeit muss mindestens 20 Minuten 
redaktionell gestaltete Inhalte zur au-
thentischen Darstellung der Ereignisse 
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens aus der Region, 
für die das Regionalprogramm bestimmt 
ist, enthalten. 6Davon müssen im Durch-
schnitt einer Woche mindestens 10 Minu-
ten aktuelle und ereignisbezogene Inhalte 
sein. 7Der Austausch von Beiträgen zwi-
schen unterschiedlichen Regionalpro-
grammen sowie die Übernahme von Bei-
trägen aus dem Programm des Hauptpro-
grammveranstalters entspricht diesen 
Anforderungen in der Regel nicht. 
 
(3) Die Feststellung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des Absatzes 2 erfolgt 
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durch die Landesmedienanstalten zum 1. 
Oktober eines jeden Jahres. 
 

§ 2 
Zulassung der  

Regionalprogrammveranstalter 
 
§ 59 Abs. 4 Sätze 3, 4, 5 und 6 MStV 
 
Dem Fensterprogrammveranstalter ist 
eine gesonderte Zulassung zu erteilen. 
Fensterprogrammveranstalter und Hau-
ptprogrammveranstalter sollen zueinan-
der nicht im Verhältnis eines verbunde-
nen Unternehmens nach § 62 stehen, es 
sei denn, zum 31. Dezember 2009 beste-
hende landesrechtliche Regelungen stel-
len die Unabhängigkeit in anderer Weise 
sicher. Zum 31. Dezember 2009 beste-
hende Zulassungen bleiben unberührt. 
Eine Verlängerung ist zulässig. 
 
1Die Zulassung ist von der für das jewei-
lige Verbreitungsgebiet des Regionalpro-
gramms zuständigen Landesmedienan-
stalt nach Maßgabe des Landesrechts zu 
erteilen. 2Hierzu ist vor Erteilung der Zu-
lassung das Benehmen mit der KEK her-
zustellen.  

 
§ 3 

Redaktionelle Unabhängigkeit 
 
§ 59 Abs. 4 Satz 2 MStV 
 
Der Hauptprogrammveranstalter hat or-
ganisatorisch sicherzustellen, dass die re-
daktionelle Unabhängigkeit des Fenster-
programmveranstalters gewährleistet ist. 

(1) Die redaktionelle Unabhängigkeit wird 
vermutet, wenn dem Veranstalter des Re-
gionalprogramms eine eigenständige Zu-
lassung erteilt ist und er zum Hauptpro-
grammveranstalter nicht im Verhältnis ei-
nes verbundenen Unternehmens nach 
§ 62 MStV steht.  
 
(2) 1In anderen Fällen setzt die redaktio-
nelle Unabhängigkeit voraus, dass die 
Programmverantwortlichen des Regional-
programms im Rahmen einer für die 
Dauer der Lizenz vorgegebenen finanziel-
len Ausstattung ihre Entscheidungen 
ohne Mitwirkungs- oder Zustimmungsbe-
fugnisse des Hauptprogrammveranstal-
ters treffen können. 2Dies schließt das 
Recht ein, eigenverantwortlich das redak-
tionelle Personal einzustellen und die 
technischen und studiotechnischen 
Dienstleister zu bestimmen. 3Die Pro-
grammverantwortlichen für die Regional-
programme sind für die Dauer der Zulas-
sung zu berufen und gegenüber der zu-
ständigen Landesmedienanstalt zu be-
nennen. 4Der Dienst- oder Arbeitsvertrag 
der Geschäftsführerin/des Geschäftsfüh-
rers des Regionalprogrammveranstalters 
und der der Programmverantwortli-
chen/des Programmverantwortlichen für 
das Regionalprogramm dürfen nur aus 
wichtigem Grund gekündigt werden. 5Die 
programmverantwortliche Geschäftsfüh-
rerin/Der programmverantwortliche Ge-
schäftsführer darf abweichend von § 38 
Abs.1 GmbHG nur aus wichtigem Grund 
abberufen werden. 
 
(3) Für die redaktionelle Unabhängigkeit 
spricht zusätzlich, wenn ein vom Haupt-
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programmveranstalter unabhängiger Pro-
grammbeirat entsprechend § 66 MStV für 
das Regionalprogramm besteht oder 
wenn die redaktionelle Unabhängigkeit 
durch ein Redaktionsstatut abgesichert 
ist.  
 

§ 4 
Finanzierung 

 
§ 59 Abs. 4 Satz 7 MStV 
 
Mit der Organisation der Fensterpro-
gramme ist zugleich deren Finanzierung 
durch den Hauptprogrammveranstalter 
sicherzustellen. 
 
(1) 1Die finanzielle Ausstattung muss den 
Veranstalter des Regionalprogramms  
oder das mit der Produktion des Regional-
programms beauftragte Unternehmen in 
die Lage versetzen, die programmlichen 
Anforderungen an das Regionalprogramm 
gemäß § 1 in eigener Verantwortung zu 
erfüllen. 2Die Prüfung der Angemessen-
heit der finanziellen Ausstattung erfolgt 
im Rahmen einer Gesamtbetrachtung un-
ter Berücksichtigung der sonstigen Ver-
tragsverhältnisse zwischen dem zugelas-
senen Veranstalter des Regionalpro-
gramms oder dem mit der Produktion des 
Regionalprogramms beauftragten Unter-
nehmen und dem Hauptprogrammveran-
stalter sowie diesem zurechenbaren Un-
ternehmen.  
 
(2) 1Die Erfüllung der Voraussetzungen 
des Absatz 1 Satz 1 wird vermutet, wenn 
die finanzielle Ausstattung bis zum 31. 
Dezember 2023 im Volumen mindestens 
dem Finanzbudget zum Zeitpunkt 1. Juli 

2002 entspricht. 2Bei Unterschreiten die-
ses Volumens ist der zuständigen Landes-
medienanstalt die ausreichende finanzi-
elle Mindestausstattung nach Absatz 1 
nachzuweisen.  
 

§ 5 
Abstimmung der Organisation in 

zeitlicher und technischer Hinsicht 
 
§ 59 Abs. 4 Satz 8 MStV 
 
Die Landesmedienanstalten stimmen die 
Organisation der Fensterprogramme in 
zeitlicher und technischer Hinsicht unter 
Berücksichtigung der Interessen der be-
troffenen Veranstalter ab. 
  
(1) 1Die Sendezeiten für die Regionalpro-
gramme bei den nach § 59 Abs. 4 Satz 1 
MStV verpflichteten Veranstaltern werden 
gemäß § 59 Abs. 4 Satz 8 MStV wie folgt 
abgestimmt:    
Bei Sat.1: 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr  
Bei RTL: 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr  
2Sat.1 und RTL haben für diese Sendezei-
ten programmliche Schnittstellen sicher-
zustellen. 3Die Regelungen in Bayern für 
Samstag und Sonntag bleiben unberührt. 
 
(2) Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag 
und Ostermontag, am 1. Mai, an Christi 
Himmelfahrt, Pfingstsonntag und Pfingst-
montag, am 3. Oktober, 24., 25., 26. und 
31. Dezember eines jeden Jahres entfal-
len die Regionalprogramme. 
 
(3) 1Weitere Durchschaltungen an Tagen, 
die zwischen mehreren zeitlich eng aufei-
nanderfolgenden Feiertagen liegen, kön-
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nen mit einzelnen Landesmedienanstal-
ten vereinbart werden, sie dürfen aber 
nicht dazu führen, dass für die Regional-
programme in anderen Ländern keine 
programmlichen Schnittstellen mehr vor-
handen sind. 2Sofern eine oder mehrere 
Landesmedienanstalten dem Ausfall der 
Regionalprogramme nach Satz 1 nicht zu-
stimmen, berührt dies den Ausfall der Re-
gionalprogramme in den anderen Ländern 
nicht. 
 
(4) 1An weiteren 10 Tagen pro Kalender-
jahr können die Regionalprogramme nach 
Wunsch des Hauptprogrammveranstal-
ters entfallen, sofern sachliche Gründe, 
insbesondere überregionale Ereignisse, 
die Durchschaltung des bundesweiten 
Programms rechtfertigen. 2Hierbei ist eine 
frühzeitige Abstimmung mit den Regio-
nalprogrammveranstaltern sicherzustel-
len und den Landesmedienanstalten früh-
zeitig Mitteilung zu machen. 3An zusätzli-
chen 10 Tagen im Jahr können die Regio-
nalprogramme zur Ermöglichung der 
Durchschaltung des bundesweiten Pro-
gramms bei Sportveranstaltungen in eine 
andere angemessene Sendezeit verlegt 
werden. 4Als angemessen gilt dabei eine 
Sendezeit von 30 Minuten vor Beginn der 
regulären Sendezeit bis 22:30 Uhr. 5Eine 
Verlegung der Sendezeit auf vor 17:00 
Uhr ist nicht angemessen. 6Die Sendezeit 
des Regionalprogramms kann an diesen 
Tagen bei programmlicher Notwendigkeit 
auf bis zu 20 Minuten reduziert werden. 
7Als angemessen gilt auch eine Verkür-
zung des Regionalprogramms auf 12 Mi-
nuten in der Halbzeitpause eines Fußball-
spiels oder die flexible Schaltung des Re-
gionalprogramms in einem einstündigen 

Zeitraum ab Beginn der regulären Sende-
zeit bei Tennisspielen. 
 
(5) Die bundesweite Koordinierung bei ei-
ner Veränderung der Sendezeiten der Re-
gionalprogramme übernimmt die Landes-
medienanstalt, die dem Hauptprogramm-
veranstalter die Satellitenzulassung er-
teilt hat.  
 

§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) 1Diese Richtlinie tritt am 1. Dezember 
2021 in Kraft. 2Sind bis zum 30. Novem-
ber 2021 übereinstimmende Richtlinien 
nicht von allen Landesmedienanstalten 
erlassen und veröffentlicht worden, wird 
diese Richtlinie gegenstandslos. 3Der Vor-
sitzende der Direktorenkonferenz der 
Landesmedienanstalten (DLM) veröffent-
licht im Internetauftritt unter der Dach-
marke „die medienanstalten“, ob alle Lan-
desmedienanstalten innerhalb der Frist 
des Satzes 2 übereinstimmende Richtli-
nien erlassen und veröffentlicht haben. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Gemeinsame 
Richtlinie der Landesmedienanstalten zur 
Sicherung der Meinungsvielfalt durch re-
gionale Fenster in Fernsehvollprogram-
men nach § 25 RStV (Fernsehfenster-
richtlinie, FFR) vom 20. März 2012 außer 
Kraft. 
 
München, den 21. Oktober 2021  
 
 
Dr. Thorsten Schmiege  
     - Präsident -   
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Gemeinsame Richtlinie der Landes-
medienanstalten über die Sendezeit 

für unabhängige Dritte nach  
§ 65 MStV 

 
(Drittsendezeitrichtlinie - DSZR) 

 
Vom 21. Oktober 2021 

 
Aufgrund von § 67 Medienstaatsvertrag 
(MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVBl. 
S. 450, BayRS 02-33-S) erlässt die Baye-
rische Landeszentrale für neue Medien 
(Landeszentrale) übereinstimmend mit 
den übrigen Landesmedienanstalten fol-
gende Richtlinie zur näheren Ausgestal-
tung des § 65 MStV:  
 

1. 
Präambel 

 
Die Einräumung von Sendezeit für unab-
hängige Dritte ist eine der möglichen viel-
faltsichernden Maßnahmen nach dem Me-
dienstaatsvertrag. 
 
Hat ein Unternehmen mit den ihm zure-
chenbaren Programmen vorherrschende 
Meinungsmacht erlangt, kann die zustän-
dige Landesmedienanstalt durch die Kom-
mission zur Ermittlung der Konzentration 
im Medienbereich (KEK) nach § 60 Abs. 4 
Nr. 3 MStV die Einräumung von Sendezeit 
für unabhängige Dritte als Maßnahme zur 
Vermeidung des Widerrufs von Zulassun-
gen vorschlagen. 
 
Erreicht ein Veranstalter mit einem Voll-
programm oder einem Spartenprogramm 
mit Schwerpunkt Information im Durch-

schnitt eines Jahres einen Zuschaueran-
teil von 10 vom Hundert hat er nach Fest-
stellung und Mitteilung durch die zustän-
dige Landesmedienanstalt nach § 60 Abs. 
5 MStV Sendezeit für unabhängige Dritte 
einzuräumen. 
 
Bei der Sendezeit für unabhängige Dritte 
handelt es sich um Satellitenfensterpro-
gramme. 
 

2. 
Anforderungen an ein  

Fensterprogramm 
 
§ 65 Abs. 1 MStV 
 
1Ein Fensterprogramm, das aufgrund der 
Verpflichtung zur Einräumung von Sende-
zeit nach den vorstehenden Bestimmun-
gen ausgestrahlt wird, muss unter Wah-
rung der Programmautonomie des Haupt-
veranstalters einen zusätzlichen Beitrag 
zur Vielfalt in dessen Programm, insbe-
sondere in den Bereichen Kultur, Bildung 
und Information, leisten. 2Die Gestaltung 
des Fensterprogramms hat in redaktio-
neller Unabhängigkeit vom Hauptpro-
gramm zu erfolgen. 
 
2.1 
Ein Fensterprogramm ist unter Wahrung 
der Programmautonomie des Hauptver-
anstalters zu gestalten. Zur Absicherung 
einer voneinander unabhängigen Gestal-
tung der Inhalte verfügen Hauptveran-
stalter und Fensterveranstalter über ei-
genständige Zulassungen. Gleichwohl soll 
sich das Fensterprogramm in die Pro-
grammstruktur und das Erscheinungsbild 
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des Hauptprogramms einfügen; das Inte-
resse des Hauptveranstalters an Zu-
schauerakzeptanz für das Gesamtpro-
gramm ist mit zu berücksichtigen. Inte-
ressenunterschiede zwischen Hauptver-
anstalter und Fensterveranstalter sind 
unter Berücksichtigung der beiderseits 
bestehenden redaktionellen Unabhängig-
keit im Interesse einer größtmöglichen 
Vielfalt im Gesamtprogramm durch die 
zuständige Landesmedienanstalt zum 
Ausgleich zu bringen. 
 
2.2 
In Vollprogrammen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 
MStV ist der Bereich Unterhaltung in der 
Regel so stark abgedeckt, dass der zu-
sätzliche Beitrag zur Vielfalt nur in den 
Bereichen Kultur, Bildung und Informa-
tion erbracht werden kann. 
 
Das Fensterprogramm hat in seiner the-
matischen Breite die bundesweite Ver-
breitung zu berücksichtigen. 
 
2.3 
Für die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Fensterprogramms vom Hauptprogramm 
ist erforderlich, dass die Programmver-
antwortlichen des Fensterprogramms ihre 
redaktionellen Entscheidungen ohne Mit-
wirkungs- oder Zustimmungsbefugnisse 
des Hauptveranstalters treffen; die Ver-
einbarung zwischen Hauptveranstalter 
und Fensterveranstalter darf daher keine 
programmliche Mitsprache des Hauptver-
anstalters vorsehen. Absprachen zur or-
ganisatorischen Einpassung des Fenster-
programms in das Hauptprogramm sind 
zulässig; vgl. auch Ziff. 6.1. 
 

3. 
Sendezeit des Fensterprogramms 

 
§ 65 Abs. 2 MStV 
 
1Die Dauer des Fensterprogramms muss 
wöchentlich mindestens 260 Minuten, da-
von mindestens 75 Minuten in der Sende-
zeit von 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr betra-
gen. 2Auf die wöchentliche Sendezeit wer-
den Regionalfensterprogramme bis höch-
stens 150 Minuten pro Woche mit höch-
stens 80 Minuten pro Woche auf die 
Drittsendezeit außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Sendezeit angerechnet; bei einer 
geringeren wöchentlichen Sendezeit für 
das Regionalfenster vermindert sich die 
anrechenbare Sendezeit von 80 Minuten 
entsprechend. 3Die Anrechnung ist nur 
zulässig, wenn die Regionalfensterpro-
gramme in redaktioneller Unabhängigkeit 
veranstaltet werden und insgesamt bun-
desweit mindestens 50 vom Hundert der 
Fernsehhaushalte erreichen. 4Eine Unter-
schreitung dieser Reichweite ist im Zuge 
der Digitalisierung der Übertragungswege 
zulässig. 
 
3.1 
Die generelle Mindestdauer des Fenster-
programms kann in der Zulassung nur im 
Einvernehmen mit dem Hauptveranstal-
ter ausgeweitet werden. Im Einzelfall 
kann die Dauer des Fensterprogramms im 
Einvernehmen mit dem Hauptveranstal-
ter und mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Landesmedienanstalt ausge-
weitet werden. 
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3.2 
Die Dauer des Fensterprogramms schließt 
die zulässige Werbezeit ein. Die Höchst-
grenze der Werbedauer (§ 70 Abs. 1 
MStV) ist für das Hauptprogramm und das 
Fensterprogramm getrennt zu berechnen. 
Die Dauer der Spotwerbung für das Fens-
terprogramm darf 20 vom Hundert nicht 
überschreiten (§ 70 Abs. 1 MStV). 
 
3.3 
Für die Fensterprogramme sind im Pro-
grammschema feste wiederkehrende 
Sendeplätze auszuweisen. Zur eigenstän-
digen Erkennbarkeit der Fensterpro-
gramme soll die Dauer der einzelnen Sen-
dung 30 Minuten nicht unterschreiten. 
 
3.4 
Sendezeit des Fensterprogramms in Aus-
nahmefällen 
 
3.4.1 
Hat das Fensterprogramm einen Sende-
platz an einem Wochentag, kann das 
Fensterprogramm entfallen, wenn der 
Sendetag auf einen bundesweiten Feier-
tag fällt und deshalb der Hauptveranstal-
ter den regelmäßigen Programmablauf 
ändert. 
 
3.4.2 
Im Übrigen kann im Einzelfall der Sende-
platz Fensterprogramm wegen aktueller 
Änderungen Programm des Hauptveran-
stalters, insbesondere bei Live-Übertra-
gung einer Sportveranstaltung, zeitlich 
verlegt werden. Ein Fensterprogramm in 
der Sendezeit von 19.00 Uhr bis 23.30 
Uhr darf nur in diesem zeitlichen Rahmen 

verlegt werden. Die wöchentliche Min-
destsendezeit nach § 65 Abs. 2 MStV ist 
einzuhalten. 
 
3.4.3 
Soll das Fensterprogramm nach Ziffer 
3.4.1 entfallen oder nach Ziffer 3.4.2 ver-
legt werden, ist die vorherige Zustim-
mung der zuständigen Landesmedienan-
stalt einzuholen. 
 
3.5 
Anrechenbarkeit von Regionalfenstern 
 
3.5.1  
Regionalfensterprogramme (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 MStV) sind nach § 59 Abs. 4 MStV 
in den beiden bundesweit verbreiteten 
reichweitenstärksten Fernsehvollpro-
grammen mindestens im zeitlich regional 
differenzierten Umfang der Programmak-
tivitäten zum 1. Juli 2002 nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts aufzuneh-
men.  
 
Zu diesem Stichtag waren in den beiden 
bundesweit verbreiteten reichweiten-
stärksten Fernsehvollprogrammen fol-
gende Regionalfensterprogramme mit ei-
ner Dauer von werktäglich 30 Minuten au-
ßer an Samstagen aufgenommen: 
Bei RTL: Bayern, Hamburg und Schles-
wig-Holstein, Hessen, Niedersachsen und 
Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
Neckar. 
Bei Sat.1: Bayern, Hamburg und Schles-
wig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hes-
sen, Niedersachsen und Bremen, Nord-
rhein-Westfalen. 
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Landesrechtliche Regelungen über zu-
sätzliche Regionalfensterprogramme blei-
ben unberührt. Zur Erfüllung der Anre-
chenbarkeit für ein Regionalfensterpro-
gramm nach § 65 Abs. 2 Satz 3 MStV ist 
von einer Brutto-Sendezeit von 30 Minu-
ten werktäglich außer an Samstagen aus-
zugehen. 
 
Von dieser Sendezeit sind höchstens 80 
Minuten pro Woche auf die Drittsendezeit 
außerhalb der Sendezeit von 19.00 Uhr 
bis 23.30 Uhr anrechenbar. Bei geringerer 
wöchentlicher Sendezeit des Regional-
fensterprogramms ist diese mit 8/15 
(§ 65 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz MStV) an-
rechenbar. 
 
Von der täglichen Bruttosendezeit von 30 
Minuten werden sechs Minuten maximale 
Werbedauer (§ 70 Abs. 1 MStV) abgezo-
gen. Regionale Ausnahmeregelungen ge-
mäß § 73 MStV bleiben unberührt. Die da-
nach verbleibende Netto-Sendezeit muss 
mindestens 20 Minuten redaktionell ge-
staltete Inhalte zu politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Themen 
aus der Region, für die das Regionalfens-
terprogramm bestimmt ist, enthalten. 
Davon müssen im Durchschnitt einer Wo-
che mindestens 10 Minuten aktuelle und 
ereignisbezogene Inhalte sein. Der Aus-
tausch von Beiträgen zwischen unter-
schiedlichen Regionalfensterprogrammen 
sowie die Übernahme von Beiträgen aus 
dem Programm des Hauptveranstalters 
entspricht diesen Anforderungen in der 
Regel nicht. 
 
Der für die Anrechnung erforderliche Re-
gionalbezug kann nur anerkannt werden, 

wenn die Gestaltung, die Produktion und 
die studiotechnische Abwicklung der Bei-
träge in der Region erfolgen, für die das 
Regionalfensterprogramm bestimmt ist, 
oder wenn sie zumindest unverändert ist 
gegenüber der Handhabung zum 1. Juli 
2002. 
 
3.5.2  
Regionalfensterprogramme können fer-
ner nur angerechnet werden, wenn sie in 
redaktioneller Unabhängigkeit veranstal-
tet werden. Dies schließt nicht aus, dass 
der Hauptprogrammveranstalter selbst 
Veranstalter des Regionalfensterpro-
gramms ist oder an diesem beteiligt ist. 
 
Der Hauptprogrammveranstalter hat die 
finanzielle Mindestausstattung des Regio-
nalfensterprogramms nach § 59 Abs. 4 S. 
2 MStV sicher zu stellen. 
 
Für die Anerkennung der redaktionellen 
Unabhängigkeit ist Voraussetzung, dass 
die Programmverantwortlichen des Regi-
onalfensterprogramms im Rahmen einer 
vorgegebenen finanziellen Ausstattung 
ihre redaktionellen Entscheidungen ohne 
Mitwirkungs- oder Zustimmungsbefug-
nisse des Hauptprogrammveranstalters 
treffen können. Dies schließt das Recht 
ein, eigenverantwortlich das redaktionelle 
Personal einzustellen und die technischen 
und studiotechnischen Dienstleister zu 
wählen  
 
Die finanzielle Ausstattung muss den Pro-
grammverantwortlichen für das Regional-
fensterprogramm in die Lage versetzen, 
die programmlichen Anforderungen an 
das Regionalfensterprogramm gemäß 
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Ziff. 3.5.1 Sätze 8 und 9 in eigener Ver-
antwortung zu erfüllen. Die Erfüllung der 
Voraussetzungen des Satzes 6 wird ver-
mutet, wenn die finanzielle Ausstattung 
bis zum 31. Dezember 2020 im Volumen 
mindestens dem Finanzbudget zum Zeit-
punkt 1. Juli 2002 entspricht. Bei Unter-
schreiten dieses Volumens ist der zustän-
digen Landesmedienanstalt die ausrei-
chende finanzielle Mindestausstattung 
des Programmverantwortlichen für das 
Regionalfensterprogramm nachzuweisen. 
 
Die Programmverantwortlichen für die 
Regionalfensterprogramme sind für die 
Dauer der Lizenz zu benennen, das zu-
grundeliegende Vertragsverhältnis darf 
seitens des Hauptprogrammveranstalters 
nur aus wichtigem Grund gekündigt wer-
den. 
 
Für redaktionelle Unabhängigkeit spricht 
zusätzlich, wenn ein vom Hauptpro-
grammveranstalter unabhängiger Pro-
grammbeirat entsprechend § 66 MStV für 
das Regionalfensterprogramm besteht  
oder wenn die redaktionelle Unabhängig-
keit durch ein Redaktionsstatut abgesi-
chert ist. Die rundfunkrechtliche Verant-
wortung des Veranstalters des Regional-
fensterprogramms für dieses Programm 
entsprechend der jeweiligen Zulassung 
bleibt unberührt. 
 
3.5.3  
Für die Feststellung der bundesweiten 
Reichweite sind alle Haushalte zugrunde 
zu legen, die öffentlich-rechtliche oder 
private Fernsehprogramme über terrest-
rische Sender, Medienplattformen oder 

Satellitendirektempfang erhalten (Grund-
reichweite). 
Bei der Berechnung der Mindestreich-
weite von 50 vom Hundert dieser Grund-
reichweite werden nur die Rundfunkhaus-
halte berücksichtigt, die innerhalb des 
Verbreitungsgebiets liegen, für das das 
Regionalfensterprogramm, das die Vo-
raussetzungen der Ziff. 3.5.2 erfüllt, zu-
gelassen ist. Wird das Regionalfenster-
programm terrestrisch verbreitet, sind 
zunächst alle Rundfunkhaushalte zusam-
menzuzählen, die mit diesem Programm 
entsprechend den Angaben für Fixed-
Empfang gemäß Kapitel 3.3 des ITU-Re-
ports ITUR BT.22544 versorgt werden. 
Hinzuzurechnen ist der tatsächliche Emp-
fang des Regionalfensterprogramms über 
Medienplattformen außerhalb der nach 
Satz 3 ermittelten terrestrischen Reich-
weite. Wird das Regionalfensterpro-
gramm über Satellit verbreitet, werden 
für die Berechnung der Mindestreichweite 
die Rundfunkhaushalte nach Satz 2 zu-
grunde gelegt. § 65 Abs. 2 Satz 4 MStV 
bleibt unberührt. 
 
3.5.4  
Die Überprüfung des Vorliegens der Vo-
raussetzungen für die Anrechnung erfolgt 
durch die Landesmedienanstalten zum 1. 
Oktober eines jeden Jahres. 
 

4. 
Anforderungen an den  

Fensterveranstalter 
 
§ 65 Abs. 3 MStV 
 
1Der Fensterprogrammanbieter nach 
Absatz 1 darf nicht in einem rechtlichen 
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Abhängigkeitsverhältnis zum Hauptpro-
grammveranstalter stehen. 2Rechtliche 
Abhängigkeit im Sinne von Satz 1 liegt 
vor, wenn das Hauptprogramm und das 
Fensterprogramm nach § 62 demselben 
Unternehmen zugerechnet werden 
können. 
 
4.1 
Für die Feststellung, ob ein Fensterveran-
stalter in einem rechtlichen Abhängig-
keitsverhältnis zum Hauptveranstalter 
steht, gelten die Zurechnungstatbestände 
des § 62 MStV. Bedient sich der Fenster-
veranstalter eines Zulieferers, sind die 
besonderen Voraussetzungen des § 62 
Abs. 2 MStV zu beachten. 
 
4.2 
Zur Klärung der konzentrationsrechtli-
chen Fragen hat die zuständige Landes-
medienanstalt gemäß § 105 Abs. 4 Satz 2 
MStV über den nach § 65 Abs. 4 Satz 3 
oder Satz 4 MStV in Aussicht genomme-
nen Bewerber das Benehmen mit der KEK 
herzustellen. 
 

5. 
Auswahl des Fensterveranstalters 

 
§ 65 Abs. 4 MStV 
 
1Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur 
Einräumung von Sendezeit für unabhän-
gige Dritte verpflichtet, schreibt die 
zuständige Landesmedienanstalt nach 
Erörterung mit dem Hauptprogrammve-
ranstalter das Fensterprogramm zur Er-
teilung einer Zulassung aus. 2Die zustän-
dige Landesmedienanstalt überprüft die 

eingehenden Anträge auf ihre Vereinbar-
keit mit den Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages sowie der sonstigen lan-
desrechtlichen Bestimmungen und teilt 
dem Hauptprogrammveranstalter die zu-
lassungsfähigen Anträge mit. 3Sie erörtert 
mit dem Hauptprogrammveranstalter die 
Anträge mit dem Ziel, eine einvernehmli-
che Auswahl zu treffen. 4Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande und liegen der 
zuständigen Landesmedienanstalt mehr 
als drei zulassungsfähige Anträge vor, un-
terbreitet der Hauptprogrammveranstal-
ter der zuständigen Landesmedienanstalt 
einen Dreiervorschlag. 5Die zuständige 
Landesmedienanstalt kann unter Vielfal-
tsgesichtspunkten bis zu zwei weitere 
Vorschläge hinzufügen, die sie erneut mit 
dem Hauptprogrammveranstalter mit 
dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl 
zu treffen, erörtert. 6Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, wählt sie aus den 
Vorschlägen denjenigen Bewerber aus, 
dessen Programm den größtmöglichen 
Beitrag zur Vielfalt im Programm des Hau-
ptprogrammveranstalters erwarten lässt 
und erteilt ihm die Zulassung. 7Bei drei 
oder weniger Anträgen trifft die zustän-
dige Landesmedienanstalt die Ent-
scheidung unmittelbar. 
 
5.1 
Ein Hauptprogrammveranstalter ist zur 
Einräumung von Sendezeit für unabhän-
gige Dritte verpflichtet, wenn das Verfah-
ren nach § 60 Abs. 4 MStV eingeleitet und 
eine entsprechende einvernehmliche Re-
gelung mit der KEK herbeigeführt worden 
ist. 
Die Verpflichtung des Hauptveranstalters 
besteht außerdem, wenn die zuständige 



 

S. 93 

Landesmedienanstalt nach § 60 Abs. 5 
MStV festgestellt hat, dass der Hauptpro-
grammveranstalter im Durchschnitt eines 
Jahres einen Zuschaueranteil von 10 vom 
Hundert oder das dem Hauptprogramm-
veranstalter und weiteren Programmver-
anstaltern zurechenbare Unternehmen 
zusammen einen Zuschaueranteil von 20 
vom Hundert erreicht und ihm dies mit-
geteilt worden ist. Mit dem Zugang der 
Mitteilung beginnt die Frist von sechs Mo-
naten für die Organisation des Fenster-
programms. 
 
Vor der Ausschreibung führt die zustän-
dige Landesmedienanstalt eine Erörte-
rung mit dem Hauptveranstalter durch, 
bei der insbesondere festzulegen ist, ob 
das Fensterprogramm insgesamt oder ge-
trennt für mehrere einzelne Sendeplätze 
ausgeschrieben werden soll und zu wel-
chen Sendezeiten es voraussichtlich statt-
finden soll. 
 
5.2  
Die Ausschreibung erfolgt nach den lan-
desrechtlichen Vorschriften. Von der Aus-
schreibung unterrichtet die zuständige 
Landesmedienanstalt die anderen Lan-
desmedienanstalten. 
 
5.3 
Die zuständige Landesmedienanstalt un-
terrichtet die KEK und die anderen Lan-
desmedienanstalten über die eingegan-
genen Anträge. § 107 MStV bleibt unbe-
rührt. 
 
5.4 
Kommt nach der Erörterung mit dem 
Hauptveranstalter eine Einigung über 

eine einvernehmliche Auswahl des Fens-
terveranstalters nicht zustande, stellt dies 
die zuständige Landesmedienanstalt fest 
und fordert bei mehr als drei zulassungs-
fähigen Anträgen gleichzeitig den Haupt-
veranstalter auf, einen Dreiervorschlag 
vorzulegen. 
 
5.5 
Bei der Bewertung des größtmöglichen 
Beitrags zur Vielfalt im Programm des 
Hauptveranstalters sind insbesondere zu 
berücksichtigen 
- die inhaltliche Ausrichtung des Fens-

terprogramms und dessen ergänzen-
der Beitrag zum Hauptprogramm (§ 65 
Abs. 1 MStV) und 

- die Leistungsfähigkeit des Bewerbers. 
Ferner ist zu berücksichtigen die mehrfa-
che Zulassung eines Fensterveranstal-
ters. Die für die Hauptprogramme zustän-
digen Landesmedienanstalten stimmen 
sich hierzu ab. 
 
5.6  
Die Auswahlentscheidung hat gemäß 
§ 105 Abs. 4 Satz 1 MStV das für die Zu-
lassung nach Landesrecht zuständige Or-
gan der zuständigen Landesmedienan-
stalt zu treffen. Von der Auswahlentschei-
dung ist die endgültige Zulassungsent-
scheidung nach § 65 Abs. 6 MStV zu tren-
nen, die erst nach Abschluss und Vorlage 
der Vereinbarung zwischen Hauptveran-
stalter und Fensterveranstalter nach § 65 
Abs. 5 MStV bei der zuständigen Landes-
medienanstalt erfolgt. 
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6. 
Verhältnis zum Hauptprogramm- 

veranstalter 
 
§ 65 Abs. 5 MStV 
 
1Ist ein Bewerber für das Fensterpro-
gramm nach Absatz 4 ausgewählt, 
schließen der Hauptprogrammveranstal-
ter und der Bewerber eine Vereinbarung 
über die Ausstrahlung des Fensterpro-
gramms im Rahmen des Hauptpro-
gramms. 2In diese Vereinbarung ist in-
sbesondere die Verpflichtung des Haupt-
programmveranstalters aufzunehmen, 
dem Fensterprogrammveranstalter eine 
ausreichende Finanzierung seines Pro-
gramms zu ermöglichen. 3Die Vereinba-
rung muss ferner vorsehen, dass eine 
Kündigung während der Dauer der Zulas-
sung nach Absatz 6 nur wegen schwer-
wiegender Vertragsverletzungen oder aus 
einem wichtigen Grund mit einer Frist von 
sechs Monaten zulässig ist. 
 
6.1 
Die Vereinbarung über die Ausstrahlung 
des Fensterprogramms im Rahmen des 
Hauptprogramms hat insbesondere die 
Verpflichtung des Hauptveranstalters auf-
zunehmen, dem Fensterveranstalter eine 
ausreichende Finanzierung seines Pro-
gramms zu ermöglichen. Darüber hinaus 
soll sie vor allem Regelungen über die re-
guläre Sendezeit und die Sendezeit in 
Ausnahmefällen, über die organisatori-
sche Einpassung des Fensterprogramms 
in das Hauptprogramm (Schnittstellen, 
Programmlogo u.ä.) und über die techni-
sche Abwicklung enthalten. 
 

6.2  
Eine ausreichende Finanzierung des Fens-
terprogramms wird in der Regel anzuneh-
men sein, wenn sie sich an den durch-
schnittlichen Programmkosten des Haupt-
programmveranstalters für vergleichbare 
Sendeplätze orientiert. Die Finanzierung 
des Fensterprogramms kann vor allem er-
möglicht werden durch 
- die Eigenvermarktung des Fensterver-

anstalters oder 
- die Fremdvermarktung des Fenster-

programms durch den Hauptveranstal-
ter bzw. dessen Vermarkter oder 

- durch unmittelbare Programmkosten-
zuschüsse des Hauptveranstalters ge-
gen Übertragung des Vermarktungs-
rechts. 

 
Eine Kombination verschiedener Finanzie-
rungsarten ist möglich. 
 
Für die Kosten, die dem Fensterpro-
grammveranstalter dadurch entstehen, 
dass die Sendezeit des Fensterpro-
gramms in Ausnahmefällen verlegt wird 
(Ziffer 3.4.2), hat der Hauptveranstalter 
Ersatz zu leisten. 
 
6.3 
Nimmt der Fensterprogrammveranstalter 
das Angebot des Hauptveranstalters zum 
Abschluss einer Vereinbarung zu ange-
messenen Bedingungen innerhalb einer 
von der zuständigen Landesmedienan-
stalt gesetzten angemessenen Frist nicht 
an, tritt die Landesmedienanstalt erneut 
in das Auswahlverfahren nach § 65 Abs. 4 
MStV ein. Liegt kein weiterer zulassungs-
fähiger Antrag mehr vor, erfolgt eine 
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neue Ausschreibung des Fensterpro-
gramms. Legt der Hauptprogrammveran-
stalter kein Angebot zum Abschluss einer 
Vereinbarung zu angemessenen Bedin-
gungen vor, stellt die zuständige Landes-
medienanstalt fest, dass damit die Um-
setzung der Einräumung von Sendezeit 
für unabhängige Dritte als vielfaltsi-
chernde Maßnahme nach § 64 Nr. 1 MStV 
gescheitert ist, und teilt dieses der KEK 
mit. Das weitere Verfahren bestimmt sich 
nach § 60 Abs. 4 oder Abs. 5 MStV. 
 

7. 
Zulassung des Fensterveranstalters 

 
§ 65 Abs. 6 MStV 
 
1Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu 
angemessenen Bedingungen nach Absatz 
5 ist dem Fensterprogrammveranstalter 
durch die zuständige Landesmedienan-
stalt die Zulassung zur Veranstaltung des 
Fensterprogramms zu erteilen. 2In die Zu-
lassung des Haupt- und des Fensterpro-
grammveranstalters sind die wesentli-
chen Verpflichtungen aus der Vereinba-
rung nach Absatz 5 als Bestandteil der 
Zulassungen aufzunehmen. 3Eine En-
tschädigung für Vermögensnachteile 
durch den teilweisen Widerruf der Zulas-
sung des Hauptprogrammveranstalters 
wird nicht gewährt. 4Die Zulassung für 
den Fensterprogrammveranstalter ist auf 
die Dauer von fünf Jahren zu erteilen; sie 
erlischt, wenn die Zulassung des Haupt-
programmveranstalters endet, nicht ver-
längert oder nicht neu erteilt wird. 
 
 
 

7.1 
Die Erteilung der Zulassung an den Fens-
terveranstalter erfolgt gemäß § 105 Abs. 
4 Satz 1 MStV nach Herstellung des Be-
nehmens mit der KEK durch das für die 
Zulassung zuständige Organ der zustän-
digen Landesmedienanstalt. 
 
7.2 
Im Zulassungsverfahren prüft die zustän-
dige Landesmedienanstalt, ob die Verein-
barung zwischen dem Hauptprogramm-
veranstalter und dem Fensterprogramm-
veranstalter nach § 65 Abs. 5 MStV ange-
messene Bedingungen enthält und die 
Leistung des zusätzlichen Beitrags zur 
Vielfalt im Programm des Hauptpro-
grammveranstalters nach § 65 Abs. 1 
Satz 1 MStV gewährleistet ist. 
 
7.3 
In der Zulassung für den Fensterpro-
grammveranstalter sind insbesondere die 
vielfaltsichernden Programmteile und 
eine Sendeverpflichtung für das Fenster-
programm festzuschreiben. 
 
7.4 
In die Zulassung des Haupt- und des 
Fensterprogrammveranstalters sind die 
wesentlichen Verpflichtungen aus der 
Vereinbarung nach § 65 Abs. 5 MStV als 
Bestandteil der Zulassungen aufzuneh-
men, insbesondere die Regelungen über 
die regelmäßige Sendezeit für das Fens-
terprogramm und die Sendezeit in Aus-
nahmefällen sowie die Finanzierungs-re-
gelungen für das Fensterprogramm. 
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7.5 
Die Zulassung für den Fensterprogramm-
veranstalter ist auf die Dauer von fünf 
Jahren zu erteilen; sie erlischt, wenn die 
Zulassung des Hauptprogrammveranstal-
ters endet, nicht verlängert oder nicht 
neu erteilt wird und die Verpflichtung des 
Unternehmens nach § 60 Abs. 5 S. 2 MStV 
entfallen ist. 
 
7.6 
Rechtzeitig vor Ablauf der Zulassungs-
dauer für den Fensterveranstalter ist ein 
neues Verfahren nach § 65 Abs. 4 MStV 
einzuleiten. 
 

8. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am 1. Dezember 
2021 in Kraft. Sind bis zum 30. November 
2021 übereinstimmende Richtlinien nicht 
von allen Landesmedienanstalten erlas-
sen und veröffentlicht worden, wird diese 
Richtlinie gegenstandslos. Der Vorsit-
zende der Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) veröffentlicht 
im Internetauftritt unter der Dachmarke 
„die medienanstalten“, ob alle Landesme-
dienanstalten innerhalb der Frist des Sat-
zes 2 übereinstimmende Richtlinien erlas-
sen und veröffentlicht haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 Gleichzeitig tritt die Gemeinsame Richtli-
nie der Landesmedienanstalten über die 
Sendezeit für unabhängige Dritte nach 
§ 31 RStV (Drittsendezeitrichtlinie - 
DSZR) vom 16. Dezember 1997, in der 
Fassung vom 16.12.2004 außer Kraft. 
 
 
München, den 21. Oktober 2021  
 
 
Dr. Thorsten Schmiege  
     - Präsident -   
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